DBWT

Pool Products

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025)

Chlormultitabletten 20 g

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname

SDB-Ref

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

Relevante identifizierte Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Einzelheiten zum Lieferanten, der das
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Notrufnummer

Postleitzahl/Ort

Osterreich Vergiftungsinformationszentrale

1090 Wien

Chlormultitabletten 20 g
07523
Y391-ROAS-GOOW-RT58

Wasserbehandlungschemikalie
Gewerbliche Verwendung
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

BWT Pool Products GmbH

Rédgener Straf3e 8-9

06780 Zsrbig

Deutschland

Telefon: +49 /34956,/3998-0

E-Mail: office@bwtpool.de

E-Mail (sachkundige Person): office@bwtpool.de

Offnungszeiten

Telefon

+43 1 406 4343 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméf Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie = Gefahrenklasse und - Gefahrenhin-

kategorie weis

3.10 akute Toxizitét (oral) 4 Acute Tox. 4 H302
3.3 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319
3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition (Rei- 3 STOT SE 3 H335

zung der Atemwege)

4.1A gewdssergefdhrdend (akute aquatische Toxizitét) 1 Aquatic Acute 1 H400
4.1C gewdssergefdhrdend (chronische aquatische Toxizitét) 1 Aquatic Chronic 1 H410

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schddlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschiitten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewdisser fishren.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Achtung

O&

- Signalwort

- Piktogramme

GHS07, GHS09
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Sicherheitsdatenblatt

b Bw I gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Chlormultitabletten 20 g

Pool Products

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025) Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
P271 Nur im Freien oder in gut belifteten Réumen verwenden.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufishren.
- Ergéinzende Gefahrenmerkmale
EUHO31 Entwickelt bei Berihrung mit Séure giftige Gase.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da geféhrliche Gase (Chlor) freigesetzt

werden kdnnen.
- Geféhrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Symclosen

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthélt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0, 1%.

Endokrinschédliche Eigenschaften

Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von 2 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme

Symclosen CAS-Nr. Ox. Sol. 2 / H272 6 >90
87-90-1 Acute Tox. 4 / H302

Eye Irrit. 2 / H319

EG-Nr. STOT SE 3 / H335
201-782-8 Aquatic Acute 1 / H400 @
Aquatic Chronic 1 / H410
Index-Nr.
613-031-00-5

REACH Reg.-Nr.
01-2120767978-27-xxxx

Stoffname Spezifische Konzentrationsgrenzen M-Faktoren Expositionsweg
Symclosen - - 500™9/}q oral
Anmerkungen

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16
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Sicherheitsdatenblatt

b Bw I gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Chlormultitabletten 20 g

Pool Products

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025) Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und
warm halten. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen). Beschmutzte, getréinkte Klei-
dung sofort ausziehen. Symptome kénnen auch erst nach vielen Stunden auftreten; aus diesem Grund érztliche Uberwachung minde-
stens bis 48 Stunden nach der Exposition. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts iiber den Mund verabreichen.
Selbstschutz des Ersthelfers.

Nach Inhalation

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise Sauerstoff- oder Druckluft-Beat-
mungsgerdite. Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand sofort &rztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBBnahmen einleiten.
Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Fir Frischluft sorgen.

Nach Berijhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gesffnet halten und mindestens 10 Mi-
nuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen drztlichen Rat ein-
holen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). In kleinen Schlucken trinken lassen: 0,1-0,2] Wasser. KEIN Er-
brechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Ldschmittel
Geeignete Léschmittel
Wasser, Schaum, Alkoholbesténdiger Schaum, ABC-Pulver

Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Abgelagerter brennbarer Staub beinhaltet ein erhebliches Explosionspotenzial.

Gefdhrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Chlorwasserstoff (HCI), Chlor (Cl2)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle und Gewds-
ser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbeké@mpfung mit iiblichen Vorsichtsmanahmen aus ange-
messener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Noffélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich beliiften.
Einsatzkréfte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stéuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht erforderlich. Falls der Stoff in offenes Gewdsser oder Kanalisation gelangt, zustéindige Behdrde benachrichtigen. Angaben zur
Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
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Sicherheitsdatenblatt

b Bw I gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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Pool Products

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025) Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)

6.3 Methoden und Material fiir Rlickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen.
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.
Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertrdgliche Materialien:
sieche Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: sieche Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- MaBnahmen zur Verhinderung von Bréinden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Verwendung einer értlichen und generellen Liftung.
- Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsfléichen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in der angelieferten
Form nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

- Handhabung von unvertréglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit Séuren.
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von
Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Benutzen Sie fisr Chemikalien keine Gefd-
Be, die iblicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art
- Explosionsféhige Atmosphdren
Beseitigung von Staubablagerungen.
Beherrschung von Wirkungen
- Gegen &uB3ere Einwirkungen schitzen, wie
Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
- Anforderungen an die Beliiftung
Verwendung einer értlichen und generellen Liftung.
Geeignete Verpackung

Gewerbliche Verwendung: Es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaf3 ADR) verwendet werden. Verwendung durch Ver-
braucher (private Haushalte): Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Lagerbedingungen
Behdlter dicht geschlossen halten und an einem kihlen Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. AuBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iberwachende Parameter
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Sicherheitsdatenblatt
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Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMW SMWwW KzZw KzZwW Mow Mow Hin- Quelle
tifi- [ppm] [mg/m®* [ppm] [mg/m® [ppm] [mg/m® weis
kator 1 1 |
AT biologisch inerte MAK 10 20 i GKV
Schwebstoffe (60
min)
AT biologisch inerte MAK 5 10 r GKV
Schwebstoffe (60
min)
AT Chlor 7782- MAK 0,5 1,5 0,5 1,5 proc GKV
50-5
EU Chlor 7782- 10- 0,5 1,5 proc | 2006
50-5 ELV /15/
EG
Hinweis

i einatembare Fraktion

Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fiir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit
nicht anders angegeben)

Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)

proc Stoffe, die wahrend der Verwendung freigesetzt werden

r alveolengdngige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugszeitraum von acht

Stunden (soweit nicht anders angegeben)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.
Individuelle SchutzmaBBnahmen (persénliche Schutzausrisstung)
- Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN I1SO 16321-1).
Hautschutz
- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprisfter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dicht-
heit/Undurchl&ssigkeit Gberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut
durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestéindigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit
dem Handschuhhersteller abzukléren.

Art des Materials
PVC: Polyvinylchlorid, NR: Naturkautschuk, Latex
- Sonstige SchutzmafBnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/ Salben) wird empfohlen.
Atemschutz

Partikelfiltergerat (EN 143).
Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen: Vollmaske (DIN EN 136).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfla-
chen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest
Farbe blau
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Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 246,8 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Entzindbarkeit nicht brennbar
Untere und obere Explosionsgrenze 0 Vol.-% - 0 Vol.-%
Flammpunkt nicht anwendbar
Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt
pH-Wert 2,5 — 4 (in wéssriger Lésung: 0,1 % (Y/.,), 20 °C)
Kinematische Viskositéit nicht relevant
Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor
Oxidierende Eigenschaften keine
Dampfdruck

 Dampfdruck 66,9 Pa bei 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte ~1,99/ 3

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor

Weitere sicherheitstechnische Kenngréfien
Loslichkeit(en)

Woasserloslichkeit 248,29/ bei 25 °C
Verteilungskoeffizient

n-Octanol/Wasser (log KOW) -1,31

Organischer Kohlenstoff im Boden/Wasser (log KOC) 1,708

9.2 Sonstige Angaben

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemé&f GHS (physikalische Gefahren):
nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfien es liegen keine zusétzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Beziiglich Unvertrdglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertrdgliche Materialien”.

10.2 Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen
Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosions-
gefahr.
10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine zusé&tzlichen Angaben vor.

Freisetzung von giftigen Materialien mit:
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Sduren

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verniinftigerweise zu erwartende, gefshrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwdrmung entste-
hen, sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitétsformel).

Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizité&t
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschadlich bei Einatmen sein.

Schétzwert akuter Toxizitat (ATE)

Oral 528,5M/\g

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautédtzend/-reizend einzustufen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Keimzellmutagenitét
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitéit
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

(Akute) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer
Symclosen 87-90-1 LC50 0,23 M9/, Fisch 96 h
Symclosen 87-90-1 EC50 0,17™M9/, wirbellose Wasserlebe- 48 h
wesen
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(Akute) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen

Stoffname Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer

Symclosen 87-90-1 EbC50 2.700 M9/ Alge 72 h

Symclosen 87-90-1 ErC50 >100 M9/, Alge 72h

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Symclosen 87-90-1 EC50 2.600 M9/ wirbellose Wasserlebe- 21d
wesen

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfigbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen

Stoffname BSB5/CSB

Symclosen 87-90-1 -1,31 (25 °C)

12.4 Mobilitdt im Boden

Es sind keine Daten verfigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von 2 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von 2 0, 1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Fir die Entsorgung Gber Abwasser relevante Angaben
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen geféhrlichen Abfall; es disrfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemé&fB ADR) verwendet werden. Vollstén-
dig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung
Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfile.

Einschlagige Rechtsvorschriften liber Abfall

Abfallverzeichnis (EU), Entscheidung 2000/532/EG iber ein Abfallverzeichnis
Produkt Code/ Abfallart: 19 09 99

Abfallverzeichnis, Osterreichische Abfallverzeichnisverordnung gema ONORM $2100
Produkt Abfallschlisselnummer: 59305

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen
oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 3077
ADR/RID/ADN UN 3077
IMDG-Code UN 3077
ICAO-TI UN 3077
14.2 OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
ADR/RID/ADN UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
IMDG-Code ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
ICAO-TI Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Technische Benennung (gefahrliche Bestandteile) Symc|osen

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN 9
IMDG-Code 9
ICAO-TI 9
144 Verpackungsgruppe 1 (Stoff mit geringer Gefahr)
ADR/RID/ADN 11
IMDG-Code 0]
ICAO-TI 1
14.5 Umweltgefahren gewdssergefshrdend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fir geféhrliche Giter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeléndes zu beachten.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméaB IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen

(ADR/RID/ADN)
Klassifizierungscode M7
Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
Umweltgefahren ja (gewdssergeféhrdend)
Sondervorschriften (SV) 274,335, 375, 601
Freigestellte Mengen (EQ) El
Begrenzte Mengen (LQ) 5kg
Beférderungskategorie (BK) 3

Tunnelbeschrénkungscode (TBC) -
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 90

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusétzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja (gewassergefahrdend)
Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
Sondervorschriften (SV) 274, 335, 966, 967, 969
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Sicherheitsdatenblatt

b Bw I gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Chlormultitabletten 20 g

Pool Products

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025) Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)
Freigestellte Mengen (EQ) El
Begrenzte Mengen (LQ) 5kg
EmS F-A, S-F
Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusétzliche Angaben

Umweltgefahren ja (gewdssergefahrdend)
Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
Sondervorschriften (SV) A97, A158, A179, A197, A215
Freigestellte Mengen (EQ) El

Begrenzte Mengen (LQ) 30kg

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)
Verordnung 528/2012/EU iiber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von
Biozidprodukten

Beschriankungen gema REACH, Anhang XVII
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

Kein Bestandteil ist gelistet.

Seveso Richtlinie

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien

El Umweltgefahren (gewdssergefdhrdend, Kat. 1)

Decopaint-Richtlinie
VOC-Gehalt 0%

Richtlinie liber Industriemissionen (IE-Richtlinie)
VOC-Gehalt lo%

Richtlinie zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS)

Kein Bestandteil ist gelistet.
Verordnung liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.
Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname Gelistet in Anmerkungen
Symclosen a)
Legende
a) Nichterschépfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

Verordnung iiber persistente organische Schadstoffe (POP)

Kein Bestandteil ist gelistet
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DBWT

Pool Products

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025)

Chlormultitabletten 20 g

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)

Nationale Vorschriften (Osterreich)
Verordnung iiber brennbare Flissigkeiten (VbF)
Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefiahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefdhrdungsklasse (WGK)

nicht anwendbar (Aggregatzustand: nicht flissig)

2 deutlich wassergefihrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
5.2.1 Gesamtstaub >25 0,2 kg/h 20M9/ 2)
Gew.-%
Hinweis
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m? nicht iberschritten wer-

den. Bei Emissionsquellen, die den Massenstrom 0,40 kg/h iberschreiten, darf im Abgas die Massenkonzentration 10 mg/m? nicht Gberschritten werden

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK)
Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis

13 (nicht brennbare Feststoffe)

Status

EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet
Legende
REACH Reg.  REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt

Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)

Aktueller Eintrag (Text/Wert)

Sicher-

heitsre-
levant

1.1 Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI): Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI): ja
DSQO-GOWK-MOO0X-4UF7 Y391-ROAS-GOOW-RT58
2.3 Endokrinsch&dliche Eigenschaften: Endokrinschédliche Eigenschaften: ja
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von
von=0,1%. >0,1%.
3.2 _ Beschreibung des Gemischs: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 _ Beschreibung des Gemischs: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 Anmerkungen: ja
Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: ja
Abgelagerter brennbarer Staub beinhaltet ein erhebliches Explosi-
onspotenzial.
6.2 UmweltschutzmafBnahmen: UmweltschutzmaBBnahmen: ja
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfléichen- und Nicht erforderlich. Falls der Stoff in offenes Gewdasser oder Kanali-
Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhal- | sation gelangt, zustéindige Beh&rde benachrichtigen. Angaben zur
ten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewdsser oder Kanali- Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
sation gelangt, zusténdige Behérde benachrichtigen.
8.2 - Augen-/Gesichtsschutz: - Augen-/Gesichtsschutz: ja
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166). Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN ISO 16321-1).
9.1 Untere und obere Explosionsgrenze: Untere und obere Explosionsgrenze: ja
nicht bestimmt 0 Vol.-% - 0 Vol.-%
9.1 Dampfdruck: Dampfdruck: ja
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Sicherheitsdatenblatt

b Bw I gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Chlormultitabletten 20 g

Pool Products

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025) Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)
Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
<0,002 Pa bei 20 °C 66,9 Pa bei 20 °C
11.1 Schétzwert akuter Toxizitat (ATE): ja

Anderung in der Auflistung (Tabelle)

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: ja

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0, 1%.

PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthélt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer
Konzentration von 2 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften: Endokrinschadliche Eigenschaften: ja
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von
von 20,1%. 20,1%.
13.1 Fir die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben: Fir die Entsorgung iber Abwasser relevante Angaben: ja
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Um- Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen ein-
welt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsda- holen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

tenblatt zu Rate ziehen.

15.1 Verordnung 528,/2012/EU iiber die Bereitstellung auf dem Markt ja
und die Verwendung von Biozidprodukten

15.1 Beschréinkungen gemé&B REACH, Anhang XVII Beschréinkungen gemé&f REACH, Anhang XVII: ja
Kein Bestandteil ist gelistet.

15.1 Beschrénkungen gemdf REACH, Anhang XVII: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

15.1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland): ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

16 _ Abkirzungen und Akronyme: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zwesiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfihrung der Richtlinie 98,/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlini-
en 91/322/EWG und 2000/39/EG
Acute Tox. akute Toxizitét
ADN Accord européen relatif au transport infernational des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale Befér-

derung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstraf3en)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraBe)

ADR/RID/ADN Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf der StraBe/Schiene/BinnenwasserstraBe (ADR/RID,/ADN)

Aquatic Acute gewadssergefdhrdend (akute aquatische Toxizitét)
Aquatic Chronic gewdssergefdhrdend (chronische aquatische Toxizitét)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schétzwert akuter Toxizitét)
BCF bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CsB chemischer Saverstoffbedarf
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giiter, siehe IATA/DGR
EbC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prisfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der

Wachstumsrate (ErC50) fohrt

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines gepriiften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem
gegebenen Zeitraum um 50 % &ndert

ED endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fiir die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl fiir Stoffe in der EU (Européische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
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Sicherheitsdatenblatt

b Bw I gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Pool Products

Chlormultitabletten 20 g

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025) Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prisfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der
Woachstumsrate (ErC50) fihrt
Eye Dam. schwer augenschadigend
Eye Irrit. augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien”, das die Vereinten
Nationen entwickelt haben
GKV Grenzwerteverordnung
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fiir die sichere Beférderung geféhrlicher Giter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fijr die Befsrderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
Index-Nr. die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code
IOELY Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Kzw Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriiften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitét von 50 % fishrt
LGK Lagerklasse gemdf TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol /Wasser
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-lénger-Polymer)
Ox. Sol. oxidierender Feststoff
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
ppm parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréinkung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le fransport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giter)
SMW Schichtmittelwert
STOT SE spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von
Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedindert mit 2020,/878/EU.

Beférderung geféhrlicher Giter auf StrafBe, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die Befér-
derung geféhrlicher Gister mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den
Transport geféhrlicher Giter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prisfergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivi-

tétsformel).
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Sicherheitsdatenblatt
b Bwr gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Pool Products Chlormultitabletten 20 g

Nummer der Fassung: GHS 10.0 (07.07.2025) Ersetzt Fassung: GHS 9 (21.03.2023)

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir dieses Pro-
dukt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.

Osterreich: de Seite: 14 / 14



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	
	Handelsname
	SDB-Ref
	Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	

	1.4 Notrufnummer
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	
	
	
	

	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Explosionsfähige Atmosphären

	Beherrschung von Wirkungen
	- Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	
	- Anforderungen an die Belüftung
	Geeignete Verpackung
	Lagerbedingungen


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	- Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	Art des Materials

	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Selbstentzündungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	Partikeleigenschaften
	Oxidierende Eigenschaften
	  Dampfdruck
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	Verteilungskoeffizient
	n-Octanol/Wasser (log KOW)
	Organischer Kohlenstoff im Boden/Wasser (log KOC)



	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	Freisetzung von giftigen Materialien mit:

	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	
	Schätzwert akuter Toxizität (ATE)

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	
	

	
	


	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	

	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen
	Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung

	Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall
	Abfallverzeichnis (EU),  Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis
	Abfallverzeichnis, Österreichische Abfallverzeichnisverordnung gemäß ÖNORM S2100


	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI
	Technische Benennung (gefährliche Bestandteile)

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	Umweltgefahren
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
	Umweltgefahren
	Gefahrzettel
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Verordnung 528/2012/EU über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	Decopaint-Richtlinie
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industriemissionen (IE-Richtlinie)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Österreich)
	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse

	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	Haftungsausschluss


